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1. Meldestellen 
 

ROFU hat sich dafür entschieden, dem Hinweisgeber zwei Meldestellen für eine Kontakt-

aufnahme zur Verfügung zu stellen: 
 

a) Meldestelle (Rechtsanwaltskanzlei):  
 

▪ Organisation:  Rechtsanwaltskanzlei Trapp & Hillen 

▪ Ansprechpartner:  Herr Rechtsanwalt Trapp 

▪ Adresse:    Achtstraße 2, 55765 Birkenfeld, Deutschland 

▪ Sprache:   Deutsch und Englisch 

▪ Hotline:    0049 6782 105 399 (deutsch & englisch) 

Mo.-Do.: 08:00 – 12:00 + 14:00 – 18:00 

(außer an Feiertagen)  

▪ E-Mail:    whistleblower@rofu.de 

 

b) Meldestelle (ROFU Kinderland): 
 

▪ Organisation:   ROFU Kinderland Spielwarenhandels GmbH 

▪ Abteilung:   Einkaufsservice/QS  

▪ Ansprechpartner:  Team Compliance/Menschenrechte 

▪ Adresse:    Industriegebiet 3, 55768 Hoppstädten-Weiersbach, Deutschland 

▪ Sprache:   Deutsch und Englisch 

▪ Hotline:   0049 6782 105 395  

Mo.-Fr.: 09:00 – 17:00 (außer an Feiertagen) 

▪ E-Mail:   compliance@rofu.de 

▪ Hinweisgeberportal: www.rofu.de/Lieferkettengesetz 

(Name/E-Mail/Telefonnummer/Anliegen) 

 

Auf Wunsch der hinweisgebenden Person sind innerhalb Deutschlands gegebenenfalls 

auch Meldungen im Rahmen eines persönlichen, vertraulichen Treffens möglich.  

 

2. Vertraulichkeit und Identität 
 

Die Vertraulichkeit und Identität der hinweisgebenden Person wird gemäß den Anforde-

rungen der Datenschutzgrundverordnung gewährleistet. Die Weitergabe erfolgt nur an 

Personen, die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zwingend damit befasst sein müssen. 

Benachteiligung und Bestrafung von hinweisgebenden Personen aufgrund des Beschwer-

deverfahrens werden nicht toleriert und bei Bekanntwerden sanktioniert. Im Nachgang ei-

ner Beschwerde wird sich ROFU nochmals mit der hinweisgebenden Person in Verbindung 

setzen, um herauszufinden, ob diese benachteiligt oder bestraft wurde. Erfährt die hin-

weisgebende Person dennoch eine Benachteiligung oder Bestrafung, ist ROFU unverzüglich 

darüber zu informieren. 

 

 

 

Gender-Disclaimer: 

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit beziehen sich alle im Text genannten Personenbezeichnun-

gen, gleichermaßen auf alle Geschlechter!  
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